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§ 1 Einleitung

A. Untersuchungsgegenstand

Die Verhängung von Wirtschaftssanktionen hat sich als vielfach eingesetztes 
außen- und sicherheitspolitisches Instrument zur Einwirkung auf das Verhalten 
anderer Staaten oder (terroristischer) Vereinigungen etabliert.1 In jüngerer Zeit 
stehen insbesondere die gegenüber Russland anlässlich des Ukrainekonflikts2 seit 
dem Jahre 2014 bestehenden und im Zuge der militärischen Aggression Russlands 
im Februar 2022 verschärften Sanktionen der EU im Fokus der Aufmerksamkeit. 
Als europäische Rechtssetzungsakte richten sich die Ge- und Verbotsnormen der 
Sanktionsverordnungen in erster Linie an Bürger und Einrichtungen der EU. Sie 
bringen dabei erhebliche Einschränkungen des Wirtschaftsverkehrs mit Bezügen zu 
dem sanktionierten Staat mit sich.

Der internationale Wirtschaftsverkehr kann als Schwerpunkt der institutionellen 
Handelsschiedsgerichtsbarkeit bezeichnet werden. So wurden 2020 69 % der 946 
von der ICC administrierten Schiedsverfahren zwischen Parteien verschiedener 
Nationalität geführt,3 wobei die Parteien aus insgesamt 145 Staaten stammten.4
Auch bei der DIS ist ein großer Anteil an Schiedsverfahren mit internationalen 
Bezügen zu verzeichnen. 2020 war an 49 % der Schiedsverfahren wenigstens eine 
ausländische Partei beteiligt,5 2021 35 %6 und 2022 40 %.7 Dabei haben sowohl die 

1 S. die Übersicht der aktuellen EU-Sanktionen unter: https://www.sanctionsmap.eu/#/main
(zuletzt abgerufen am 13. 07.2025).

2 Neben der Bezeichnung „Ukrainekonflikt“ sind auch die Bezeichnungen „Ukrainekrise“ 
sowie – insbesondere seit Februar 2022 – „Ukrainekrieg“ gebräuchlich. In dieser Arbeit wird 
der Begriff „Ukrainekonflikt“ verwendet, um den gesamten Sanktionszeitraum seit 2014 wi
derzuspiegeln; eine politische Wertung geht damit nicht einher.

3 ICC Dispute Resolution Statistics 2020, S. 11, abrufbar unter: https://iccwbo.org/news-pu 
blications/arbitration-adr-rules-and-tools/icc-dispute-resolution-statistics-2020/ (zuletzt abgeru
fen am 13. 07. 2025).

4 ICC Dispute Resolution Statistics 2020, S. 10, abrufbar unter: https://iccwbo.org/news-pu 
blications/arbitration-adr-rules-and-tools/icc-dispute-resolution-statistics-2020/ (zuletzt abgeru
fen am 13. 07. 2025).

5 DIS Statistik 2020, S. 8, abrufbar unter: https://www.disarb.org/fileadmin//user_upload/ 
Ueber_uns/Statistik/Statistik_2020_DE.pdf (zuletzt abgerufen am 13. 07. 2025).

6 DIS Statistik 2021, S. 9, abrufbar unter: https://www.disarb.org/fileadmin//user_upload/ 
Ueber_uns/Statistik/2021/Statistik_2021_DE.pdf (zuletzt abgerufen am 13. 07. 2025).

7 DIS Statistik 2022, abrufbar unter: https://www.disarb.org/ueber-uns/unsere-arbeit-in-zah 
len (zuletzt abgerufen am 13. 07. 2025).
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Anzahl der Schiedsverfahren als auch der Gesamtstreitwert einen erheblichen Zu
wachs erfahren. Während bei der DIS 2021 insgesamt 110 Schiedsverfahren mit 
einem Gesamtstreitwert von ca. 1,5 Mrd. EUR eingeleitet wurden, waren es 2022 
bereits 135 Schiedsverfahren mit einem Gesamtstreitwert von knapp 3 Mrd. EUR.8

Es kann demnach davon ausgegangen werden, dass Wirtschaftssanktionen, die 
den internationalen Wirtschaftsverkehr wesentlich beeinflussen, große Bedeutung 
in Handelsschiedsverfahren zukommt.9 Die Frage der Konsequenzen der Sankti
onsmaßnahmen für die institutionelle Handelsschiedsgerichtsbarkeit hat unter an
derem bei Schiedsinstitutionen große Aufmerksamkeit erfahren10 und zu Unge
wissheit in der Schiedsverfahrenspraxis geführt11. Eine umfassende wissenschaftli
che Auseinandersetzung mit dieser Thematik liegt bislang nicht vor.12 Ziel dieser 
Arbeit ist es, einen Beitrag zur Klärung maßgeblicher Fragestellungen zu leisten, 
um eine verlässliche praktische Handhabe sanktionsbetroffener Schiedsverfahren 
zu fördern.

Hierzu werden anhand des Sanktionsregimes gegenüber Russland die rechtli
chen Auswirkungen von Wirtschaftssanktionen der EU auf die Durchführung in
stitutioneller Handelsschiedsverfahren mit Sitz in Deutschland untersucht. Im 
Fokus steht dabei die Konstellation, dass Schiedskläger und/oder Schiedsbeklagter 
Wirtschaftssanktionen unterliegen, entweder in Gestalt einer namentlichen Listung 
oder einer anderweitigen individualisierbaren Sanktionierung. Darüber hinaus wird 
der Fall einbezogen, dass der Gegenstand des Schiedsverfahrens von Sanktions
vorschriften berührt ist, sofern dies einen Bezug zur Durchführung des Schieds
verfahrens selbst aufweist.

Aufgrund der Vielzahl möglicher Fallgestaltungen in der Schiedsverfahrens
praxis erhebt diese Arbeit keinen Anspruch auf eine erschöpfende Untersuchung 
sämtlicher potentiell betroffener Sanktionsnormen. Vielmehr erfolgt eine einge
hende Untersuchung solcher Vorschriften innerhalb des exemplarischen Sankti
onsregimes, die im Rahmen von Handelsschiedsverfahren regelmäßig berührt sein 
dürften und somit einen besonders hohen Praxisbezug aufweisen. Diese Vorschrif

8 Ebd.
9 So auch Ngo/Walker, 88 Int’l J. of Arb. Med. & Disp. Man. 2022, 388 (389).
10 S. zu den Reaktionen der ICC und der DIS unten § 3 E. (S. 68 ff.).
11 S. etwa den Beitrag im Kluwer Arbitration Blog „Asset Freezes and the Payment of 

Advances on Costs: Are the Proceedings Bound to End Before They Have Even Begun?“ von 
Mercédeh Azeredo da Silveira, abrufbar unter: https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2 
021/10/19/asset-freezes-and-the-payment-of-advances-on-costs-are-the-proceedings-bound-to- 
end-before-they-have-even-begun/ (zuletzt abgerufen am 13. 07. 2025).

12 Es liegen lediglich vereinzelt Beiträge vor, die sich im Überblick mit verschiedenen 
Fragestellungen dieser Arbeit auseinandersetzen, s. etwa De Brabandere/Holloway, in: van 
den Herik, Sanctions, S. 304 ff. (317 ff.); Lal/Casey, Disp. Res. Int’l 2022, 109 (115 ff.); Ngo/ 
Walker, 88 Int’l J. of Arb. Med. & Disp. Man. 2022, 388 ff.; Szabados, 35 J. Int’l Arb. 2018, 
439 ff.
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ten werden auf Grundlage der juristischen Methodenlehre analysiert,13um fundierte 
Schlussfolgerungen zu ihren Auswirkungen auf die Durchführung von Schieds
verfahren treffen zu können.14 Außer Betracht bleiben insbesondere Fragen der 
Schiedsfähigkeit sowie der grundsätzlichen Wirksamkeit von Schiedsvereinbarun
gen in sanktionsbetroffenen Sachverhalten,15 der Rechtmäßigkeit erlassener Sank
tionen16 und der materiellrechtlichen Auswirkungen von Sanktionen auf zivil
rechtliche Vertragsverhältnisse17, die allesamt bereits Gegenstand umfassender 
Abhandlungen sind. Dies gilt ebenso für die Berücksichtigung von Sanktionsvor
schriften als Eingriffsnormen durch das Schiedsgericht,18 welche lediglich am 
Rande behandelt wird.

B. Gang der Untersuchung

Das erste Kapitel (§ 2) widmet sich als Grundlagenteil zunächst der terminolo
gischen Einordnung des Begriffs „Wirtschaftssanktionen“ und der Erörterung der 
im Rahmen dieser Arbeit relevanten Erscheinungsformen (B.). Des Weiteren wird 
das zweistufige Erlassverfahren von EU-Wirtschaftssanktionen auf Grundlage des 
Art. 215 AEUV beleuchtet (C.).

Hieran schließt sich eine grundlegende Darstellung des Sanktionsregimes der EU 
gegenüber Russland an (§ 3). Nach einem Überblick zum historischen Kontext (B.) 
folgt als Schwerpunkt dieses Kapitels eine Einführung in die für diese Arbeit rele

13 S. grundlegend zur Methodik der Auslegung von Sanktionstatbeständen Koch, Wirt
schaftssanktionen, S. 81 ff.

14 Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind nicht nur für die Schiedsverfahrenspraxis 
bedeutsam, sondern bieten auch Anhaltspunkte für die Auslegung von Sanktionsvorschriften 
im Rahmen anderer Forschungsbereiche.

15 S. hierzu Biehl, Eingriffsnormen, S. 51 ff.; Cortese, in: Picchio/Sicilianos, Economic 
Sanctions, S. 717 (737 ff.); De Brabandere/Holloway, in: van den Herik, Sanctions, S. 304 
(305 ff.); Decker, SchiedsVZ 2024, 229 (234 f.); Fazilatfar, Mandatory Rules, S. 34 ff.; 
Kleinheisterkamp, RabelsZ 2009, 818 (820 ff.); Kotelnikov, 23 Int. A.L.R. 2020, 19 (27 ff.); 
Ngo/Walker, 88 Int’l J. of Arb. Med. & Disp. Man. 2022, 388 (395 f.); Ragno, in: Ferrari, 
Impact of EU Law, S. 139 ff.; Rensmann, Wirtschaftssanktionen, S. 433 ff.

16 S. hierzu Dahme, Terrorismusbekämpfung, S. 165 ff.; Pyka, Wirtschaftssanktionen, 
S. 77 ff.; Sachs, in: Sachs/Pelz, Kap. IV Rn. 28 ff.; Tamblé, EuR 2016, 666 (669 ff.). Insbe
sondere zur völkerrechtlichen Legalität von Wirtschaftssanktionen s. Rensmann, Wirt
schaftssanktionen, S. 19 ff., 33 ff.

17 S. hierzu Bittner, RIW 1994, 458 ff.; Göcke/Niestedt, ZASA 2025, 255 (260 ff.); Ha
rings/Loets, RdTW 2015, 321 (322); Mathäß, Embargomaßnahmen, S. 64 f., 72 ff., 91 ff., 
117 ff.; Neumann, Handelsembargos, S. 221 ff., 297 ff.

18 S. hierzu Azeredo da Silveira, Trade Sanctions, S. 106 ff.; Beulker, Eingriffsnormen
problematik, S. 212 ff.; Biehl, Eingriffsnormen, S. 101 ff.; Commandeur/Gößling, SchiedsVZ 
2014, 12 (14 ff.); Cordero-Moss, in: Ferrari, Impact of EU Law, S. 317 ff.; Kramer, in: Ferrari, 
Impact of EU Law, S. 293 ff.; Rensmann, Wirtschaftssanktionen, S. 380 ff., 481 ff.
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